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IFG NRW  
Ihr Zeichen: 209.2.3.2.10-1694/22 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Weggen, 
 
wir zeigen an, dass wir Stadt Monheim am Rhein laufend anwaltlich 
vertreten. Herr Spekowius legt mir Ihre E-Mail vom 03.03.2022 mit der 
Bitte um Beantwortung vor.  
 
Der Bericht der städtischen Rechnungsprüfung ist entgegen Ihrer An-
nahme nicht Dritten zugänglich gemacht worden. Ob jemand den Bericht 
unter Verletzung der gesetzlichen Verpflichtung zur Verschwiegenheit 
an die Rheinische Post weitergeleitet hat, entzieht sich der Kenntnis 
der Stadt Monheim am Rhein. Würde es sich um eine öffentlich verfügbare 
Quelle handeln, dann wäre allerdings auch der Anspruch nach dem IFG 
ohnehin ausgeschlossen.  
 
Auf die Frage, ob auch die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen 
einen Informationszugang ausschließt, kommt es deshalb nicht mehr an.  
 
 
 
 
 

Unser Zeichen Sekretariat E-Mail Düsseldorf, den  

1500322 ON 49.48 Frau N. Diedrich heide@patt-rae.de 
 

10.03.2022 

mailto:heide@patt-rae.de


 
 

P a t t • F e u r i n g • H e id e  
 

Blatt | - 2 - 

 
 

  
 

Des Weiteren darf ich mitteilen, dass der Antrag des Herrn Baade mit 
Bescheid vom 03.02.2022 abgelehnt wurde. Diese Ablehnung ist bestands-
kräftig geworden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
- elektronisch signiert - 
Dr. Jochen Heide 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Verwaltungsrecht 


